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Mandanteninfo Juli 2010 
 
 
 
Anspruch des Betriebsrates auf  

Zugang zum Internet  
 
 

 

1. Der Arbeitgeber ist gemäß § 40 Abs. 2 BetrVG verpflichtet, dem BR 
einen Internetzugang zur Verfügung zu stellen. 

2. Der BR darf einen Internetzugang regelmäßig für erforderlich halten, 
ohne dass es der Darlegung konkreter Aufgaben bedarf, zu deren Er-
ledigung Informationen aus dem Internet benötigt werden. 

3. Die Erforderlichkeit eines Internetzugangs hängt nicht davon ab, dass 
der BR ohne die Nutzung des Internet die Wahrnehmung von Aufga-
ben vernachlässigen müsste. 

(Leitsätze vom Verfasser) 
BAG vom 20.01.2010 – 7 ABR 79/08 –  

 

Die Aufgaben des Betriebsrats ergeben sich aus Gesetzen, Betriebs-
vereinbarungen und Tarifverträgen. § 80 Abs. 1 BetrVG nennt zahlrei-
che allgemeine Aufgaben des Betriebsrats. Vor allem obliegt dem Be-
triebsrat die Wahrnehmung der gesetzlichen Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechte in sozialen, personellen und ggf. auch in wirtschaftli-
chen Angelegenheiten (§§ 87 ff., 92 ff. und 111 ff. BetrVG) sowie der 
Aufgaben bei der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Ar-
beitsumgebung (§§ 90 f. BetrVG). In den in § 87 BetrVG aufgeführten 
Angelegenheiten hat er ein Initiativrecht und kann von sich aus eine 
Regelung der mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten vorschlagen 
(BAG 28.11.1989 – 1 ABR 97/88 – BAGE 63, 283). In bestimmten An-
gelegenheiten sind die Arbeitnehmer berechtigt, ein Mitglied des Be-
triebsrats ihrer Wahl hinzuzuziehen (§ 81 Abs. 4 Satz 3, § 82 Abs.2 
Satz 2, § 83 Abs. 1 Satz 2 BetrVG); es gehört daher auch zu den Auf-
gaben jedes einzelnen Betriebsratsmitglieds, die Arbeitnehmer zu bera-
ten (BAG 27.11.2002 – 7 ABR 45/01 - zu B III 2 b bb der Gründe).  
Diese Aufgaben kann der Betriebsrat sachgerecht nur wahrnehmen, 
wenn er über die notwendigen rechtlichen und tatsächlichen Informatio-
nen verfügt. Bei der Frage, auf welchem Wege eine Informationsbe-
schaffung erfolgt und welche Sachmittel hierfür genutzt werden, steht 
dem Betriebsrat ein Beurteilungsspielraum zu. Entscheidet er sich 
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zur Informationsbeschaffung durch das Internet, ist dies in der Regel nicht er-
messensfehlerhaft. Durch das Internet können Sachinformationen zu jedem nur 
denkbaren Themenbereich eingeholt werden. So wird der Stand der arbeits- und be-
triebsverfassungsrechtlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung in unzähligen 
Quellen des Internet fast tagesaktuell wiedergegeben. Homepages der Gesetzge-
bungsorgane und verschiedener Gerichte geben wichtige Gesetzesvorhaben und 
Entscheidungen wieder . Der Betriebsrat kann sich mit Hilfe der im Internet zur Ver-
fügung stehenden Suchmaschinen zu einzelnen betrieblichen Problemstellungen 
umfassend informieren, ohne auf Zufallsfunde in Zeitschriften oder Zeitungen, veral-
teten Kommentierungen oder Gerichtsentscheidungen angewiesen zu sein. Dabei 
beschränkt sich der Bezug zu den Aufgaben des Betriebsrats nicht auf Rechtsfragen. 
Auch Informationen von privaten oder staatlichen – für die Wahrnehmung von Be-
triebsratsaufgaben relevanten – Institutionen, die in aller Regel über einen Internet-
auftritt verfügen, können eingeholt und genutzt werden. Des Weiteren sind z.B. For-
mulierungshilfen zu Betriebsvereinbarungen oder notwendige Adressen von Behör-
den zugänglich. Die aufgabenbezogenen Bereiche, in denen sich der Betriebsrat im 
Internet Informationen beschaffen kann, sind nahezu allumfassend. Daher kann in 
der Regel davon ausgegangen werden, dass die Nutzung des Internet der ge-
setzlichen Aufgabenerfüllung des Betriebsrats dient. Eine entsprechende An-
nahme des Betriebsrats ist im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungsspielraums 
nicht zu beanstanden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Betriebsrat seine Aufgaben 
überhaupt wahrnimmt. In Anbetracht der offenkundigen Dienlichkeit des Internet 
zur Aufgabenerfüllung des Betriebsrats ist es auch nicht erforderlich, dass 
dieser im Rechtsstreit konkrete, sich ihm aktuell stellende betriebsverfas-
sungsrechtliche Aufgaben darlegt, zu deren Erledigung er Informationen aus 
dem Internet benötigt. Vielmehr ist bereits dann, wenn er überhaupt betriebs-
verfassungsrechtliche Aufgaben wahrnimmt, davon auszugehen, dass das In-
ternet der Erfüllung dieser Aufgaben dient. Soweit der Senatsentscheidung vom 
23.8.2006 (- 7 ABR 55/05 - Rn. 16, 17, AP BetrVG 1972 § 40 Nr. 88) etwas Anderes 
zu entnehmen ist, hält der Senat daran nicht fest. Der Betriebsrat muss auch nicht 
darlegen, dass und inwieweit er ohne Internetzugang die Wahrnehmung ihm oblie-
gender Rechte und Pflichten vernachlässigen müsste. Zu seinem Beurteilungs-
spielraum gehört es gleichfalls, darüber zu befinden, auf welche Weise er seine 
Aufgaben am wirkungsvollsten erledigen kann. Die vom Betriebsrat zu beurtei-
lende Dienlichkeit eines Sachmittels zu seiner Aufgabenerfüllung ist daher nicht erst 
dann gegeben, wenn er ohne den Einsatz des Sachmittels seine gesetzlichen Pflich-
ten vernachlässigen müsste. Nach § 40 Abs. 2 BetrVG ist es Sache des Arbeitge-
bers, dem Betriebsrat die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen und die dadurch entstehenden Kosten zu tragen.  
 

 

Fazit: 
Mit diesem Beschluss gibt das BAG seine bisherige Rechtsprechung auf, wonach ein BR 
die Erforderlichkeit eines Internetzugangs begründen muss. Diese Entscheidung war über-
fällig. Der Anspruch eines Betriebsrates auf Internetzugang ist ohne weiteres zu bejahen.


